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BRENNPUNKT 
 

 
„Frieden und Stabilität sind Voraussetzungen 
für Entwicklung und Wohlstand. Umgekehrt 
können diese ohne Entwicklung nicht nachhal-
tig sein.“ Diese Einsicht lag dem Aktionsplan 
„Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und 

Friedenskonsolidierung“ zugrunde, den die 
Bundesregierung 2004 verabschiedete. Vor 
dem Hintergrund der „gestiegenen Herausfor-
derungen für Frieden und Sicherheit“ und der 
„gewachsenen internationalen Verantwortung 
Deutschlands“ bekräftigte die Bundesregierung 
die Entschlossenheit, „ihre Beiträge zu Frie-
den, Sicherheit und Entwicklung insbesondere 
präventiv auszurichten und dabei vorrangig 
zivile Mittel zum Einsatz zu bringen“. Dabei 
sollten einerseits die Möglichkeiten der Regie-
rung ausgelotet werden, „die Außen-, Si-
cherheits- und Entwicklungspolitik noch stärker 
für die zivile Krisenprävention zu nutzen“, an-
dererseits sollte „Krisenprävention in größerem 
Maße als bisher Eingang in die Wirtschafts-, 
Finanz- und Umweltpolitik finden“.  
Zwei Regierungen und sechs Jahre später ist 
von diesen Plänen nur wenig übrig geblieben. 
Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP 
wird der Aktionsplan nicht mehr erwähnt. Im 
Haushaltsentwurf des Auswärtigen Amtes sind 
derzeit Kürzungen für den Bereich „Krisenprä-
vention, Friedenserhaltung und Konfliktbewäl-
tigung“ um rund ein Drittel vorgesehen. 
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Der Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, 
Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ 
ist ein ressortübergreifendes politisches Stra-
tegiepapier. Er wurde am 12. Mai 2004 von 
der rot-grünen Bundesregierung verabschie-
det. Neben direkten Maßnahmen der Krisen-
prävention - wie der Unterstützung von Ver-
handlungsprozessen, Mediation oder dem 
Aufbau demokratischer und rechtsstaatlicher 
Strukturen - berücksichtigt der Aktionsplan 
auch andere Politikfelder, z.B. Entwicklungs- 
und Umweltpolitik, die eher indirekt krisen-
präventiv wirken.  
Der Aktionsplan bildet bis heute den Bezugs-
rahmen für die krisenpräventive Politik der 
Bundesregierung. Die meisten Maßnahmen 
finden im Rahmen von multilateralen Organi-
sationen, darunter die UN Peace Building 
Coalition, die Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der Europäischen Union 
(GSVP), die OSZE und die OECD sowie die 
Weltbank statt. Zu den wichtigsten Instru-
menten auf nationaler Ebene gehören der 
Zivile Friedensdienst, das Programm zivik 
(zivile Konfliktbearbeitung) des Instituts für 
Auslandsbeziehungen und das Zentrum für 
Internationale Friedenseinsätze (ZIF). Alle 
zwei Jahre wird dem deutschen Bundestag 
ein „Umsetzungsbericht“ zum Aktionsplan 
vorgelegt. 

Aktionsplan Zivile Krisenprävention 

Prävention statt Bearbeitung von bereits ausgebrochenen Gewaltkonflikten – dieser Leitgedanke liegt 

der zivilen Krisenprävention zugrunde. Seit Mai 2004 wird zivile Krisenprävention von der Bundesre-

gierung im Rahmen des Aktionsplans „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsoli-

dierung“ als ressortübergreifende Aufgabe wahrgenommen. Jetzt steht sie vor einschneidenden Kür-

zungen. Der Haushaltsentwurf des Auswärtigen Amtes für 2011 sieht nicht nur gravierende Ein-

schnitte in den Bereichen „Humanitäre Hilfe“ und „Menschenrechte“ vor, sondern auch einen Abbau 

der Mittel für zivile Krisenprävention um rund 30 Prozent. Sollte diese Planung so umgesetzt werden, 

können viele wichtige Maßnahmen, die von staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen in die-

sem Feld derzeit umgesetzt werden, nicht mehr aufrecht erhalten werden. Dies wird auch langfristige 

Folgen für viele Entwicklungsziele haben. Denn die zivile Krisenprävention hilft nicht nur, Opfer von 

Gewalt zu vermeiden, sondern langfristig die Anzahl der Armen und Hungernden zu reduzieren.  
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Für einen Politikbereich, der mehr als die meis-
ten anderen auf langfristige Planungen und 
Kontinuität angewiesen ist, ist dies ein herber 
Rückschlag. Dabei gibt es viele Argumente - 
von ethischen bis zu ökonomischen, die nicht 
nur gegen Kürzungen, sondern für einen Aus-
bau der zivilen Krisenprävention sprächen. 

Verantwortung zum SchutzVerantwortung zum SchutzVerantwortung zum SchutzVerantwortung zum Schutz    
Spätestens seit den Völkermorden in Ruanda 
und Srebrenica hat sich in der internationalen 
Gemeinschaft eine Einsicht durchgesetzt: Wir 
tragen Verantwortung - auch für das Leid von 
Menschen am anderen Ende der Welt. Sie fand 
ihren Ausdruck in dem Konzept der „Schutz-
verantwortung“ oder „Responsibility to Protect“ 
(R2P). Auf dem UN Reformgipfel von 2005 
bekannten sich 188 Staaten – bis heute jedoch 
nicht in Form einer völkerrechtlich verbindli-
chen Norm – zu dem Konzept.  
 

 

 
 
Zivile Krisenprävention ist das Kernstück der 
R2P. Denn die Verantwortung zum Schutz soll 
vor allem präventiv übernommen werden; sie 
fängt nicht erst dann an, wenn es bereits zu 
spät ist. Eben erst ist Deutschland als nicht-
ständiges Mitglied in den UN Sicherheitsrat 
gewählt worden. Die daraus erwachsende Ver-
antwortung sollte die Bundesregierung mit 

einem stärkeren Engagement in der zivilen 
Krisenprävention nun auch wahrnehmen.  
Damit könnte sie auch einen Beitrag zur Be-
kämpfung des Hungers leisten. Denn zivile 
Krisenprävention trägt nicht nur dazu bei, phy-
sische Gewalt zu verhindern, sondern auch 
indirekt, Hunger und Armut zu bekämpfen. 
Bewaffnete Konflikte und Bürgerkriege ver-
schärfen eklatant Armut und Hunger. Laut 
Welthungerindex von 2006 haben fast alle 
Länder, die sich im Bürgerkrieg befinden, ein 
geringes Bruttonationaleinkommen (BNE) pro 
Kopf und liegen somit auf den hintersten Rän-
gen im Index. Auch nach der Beendigung von 
bewaffneten Konflikten belegen Krisenländer 
einen sehr viel schlechteren Rang als Länder 
ohne Konflikte. Nach dem Ende eines Bürger-
krieges liegt das Einkommen der Menschen 
durchschnittlich um 15 Prozent niedriger als in 
Ländern, die sich in Friedenzeiten befinden 
(Welthungerhilfe 2006). 
 
MMMMilitärischeilitärischeilitärischeilitärische Interventionen Interventionen Interventionen Interventionen mäßig erfolgreich mäßig erfolgreich mäßig erfolgreich mäßig erfolgreich    
Gegen die Kürzungen im Budget für zivile Kri-
senprävention spricht auch, dass die Investition 
in militärische Maßnahmen zur Bearbeitung 
von Konflikten und die sich anschließenden 
„Statebuilding“-Prozesse bisher kaum als er-
folgreich gelten können. So endete im Jahr 
1995 die Intervention der Vereinten Nationen 
in Somalia in einem Desaster: Nicht nur miss-
lang es der Truppe, Frieden zu erzwingen. Mehr 
noch - durch das Eingreifen entstanden neue 
Konfliktherde, die das Land nach dem Abzug 
der Truppen in einer schlechteren Verfassung 
zurück ließen als zuvor. Auch in Afghanistan 
steht der Versuch, mit militärischen Mitteln 
einen stabilen, sicheren Staat aufzubauen vor 
dem Scheitern. Einer kürzlich erschienenen 
Studie zufolge gelang es zwar immerhin 13 von 
17 untersuchten UN Missionen, die Gewalt so 
weit einzudämmen, dass auch fünf Jahre nach 
der Intervention das Gewaltniveau deutlich 
niedriger lag als zuvor (unterhalb der Schwelle 
zum Krieg). Andere Ziele wurden jedoch deut-
lich seltener durch militärisches Eingreifen 
erreicht: In neun Fällen gelang es nicht, ein 
vollständiges Gewaltmonopol herzustellen. In 
weniger als der Hälfte der Staaten konnten in 
den ersten fünf Jahren nach der Intervention 
funktionsfähige staatliche Institutionen aufge-
baut werden, nur in acht Fällen konnten 
Rechtsstaatlichkeit und bessere Governance-
Leistungen hergestellt werden. Lediglich sechs 
Fälle wiesen nach der Mission ein höheres 
Wirtschaftswachstum auf und in nur fünf Fällen 
kam es zu einer Verbesserung der demokrati-
schen Strukturen (Zürcher 2006).  
 

Responsibility to Protect 

Das von der „International Commission on 
Intervention and State Sovereignty“ (ICISS) 
entwickelte Konzept besagt, dass Staaten 
nicht nur dafür verantwortlich sind, ihre eige-
ne Bevölkerung zu schützen, sondern dass sie 
auch jene Bevölkerungen schützen müssen, 
deren Regierungen ihnen selbst keinen 
Schutz gewähren können oder wollen. Dieser 
Schutz soll vor allem präventiv erfolgen, er 
kann in bestimmten Fällen aber auch unter 
Anwendung von militärischem Zwang durch-
gesetzt werden. Die ICISS formuliert eindeu-
tige Bedingungen, unter denen im Schutzin-
teresse militärischer Zwang ausgeübt werden 
darf, nämlich im Fall von Völkermord und 
ethnischen Säuberungen. Als weitere Voraus-
setzungen für eine militärische Intervention 
benennt das Dokument der ICISS die Anwen-
dung von Gewalt als letzte Möglichkeit, die 
Verhältnismäßigkeit der Mittel, die Redlich-
keit der Motive und die Aussicht auf Erfolg.  
Obwohl es von den intervenierenden Staaten 
immer wieder versucht wird, kann keiner der 
derzeit laufenden nationalen und internatio-
nalen Militäreinsätze mit der R2P gerechtfer-
tigt werden. 
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Grafik: Erfolg von 17 UN Missionen 
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Quelle: Zürcher 2006 
    
Hohe Ausgaben für MilitärHohe Ausgaben für MilitärHohe Ausgaben für MilitärHohe Ausgaben für Militär    
Diese Bilanz ist auch angesichts der Kosten, 
die militärische Interventionen verursachen, 
äußerst fraglich. Denn die militärische „Nach-
sorge“ kostet Milliardenbeträge. Das „Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung“ schätzt, dass 
die Gesamtkosten der deutschen Beteiligung 
am Krieg in Afghanistan sich je nach Dauer der 
Beteiligung auf 26 bis 47 Milliarden Euro be-
laufen werden. Jährlich entspricht das einer 
Summe von 2,5 bis 3 Milliarden Euro.1 Insge-
samt lagen laut „Bund für Soziale Verteidi-
gung“ im Jahr 2009 die Kosten für das Militär 
mit 31 Milliarden Euro rund dreißig Mal höher 
als die Kosten für zivile Krisenprävention (900 
Millionen) (BSV 2009). Angesichts dieser Zah-
len scheinen die Kürzungen im Budget der 
zivilen Krisenprävention geradezu kleinlich. 
Dabei kann die zivile Krisenprävention eindeu-
tig auf Erfolge verweisen. Obwohl die Wirkung 
von ziviler Krisenprävention schwer nachweis-
bar ist - es geht ja gerade um das Nichteintre-
ten eines Ereignisses – legen einige Beispiele 
den Schluss nahe, dass in zahlreichen Fällen 
das Ausbrechen bzw. die Ausbreitung von Ge-
walt durch zivile Interventionen verhindert wer-
den konnte. 
 
Zivile Krisenprävention wirktZivile Krisenprävention wirktZivile Krisenprävention wirktZivile Krisenprävention wirkt    
So konnte beispielsweise in der Krise nach den 
Wahlen in Kenia im Jahr 2007 der Einsatz von 
diplomatischen Mitteln in Kombination mit 
nichtstaatlichen Initiativen erhebliche Erfolge 
verzeichnen. Dort war es nach der Veröffentli-
chung der Wahlergebnisse zu politischen Unru-

                                                 
1
 Diese Zahl weicht deutlich von den offiziellen An-
gaben der Bundesregierung ab, weil sie auch die 
Folgekosten des Einsatzes berücksichtigt – etwa 
Produktivitätseinbußen durch Verletzungen und 
Todesfälle, Konsumrückgang, Verdrängung privater 
Investitionen und Zinszahlungen zur Finanzierung 
der verschiedenen Maßnahmen. 

hen gekommen, die sich bald zu einem Konflikt 
zwischen unterschiedlichen Volksgruppen ent-
wickelten, weil der erklärte Wahlsieger Mwai 
Kibaki und sein stärkster Konkurrent Raila 
Odinga unterschiedlichen Ethnien angehörten. 
Besonders Angehörige der Kikuyu, zu denen 
auch Kibaki gehört, wurden aufgrund des Ver-
dachts der Wahlmanipulation durch Kibaki 
Opfer von Angriffen.  Bei den Unruhen wurden 
Schätzungen zufolge rund 1.500 Menschen 
getötet und mehr als 600.000 Menschen 
mussten fliehen. Durch diplomatische Vermitt-
lung und die Unterstützung der kenianischen 
Regierung bei der Lösung der Krise konnte 
jedoch noch Schlimmeres verhindert werden. 
Nachdem zunächst zahlreiche afrikanische 
Politiker versucht hatten eine Lösung zu ver-
handeln, brachte Kofi Annan den Durchbruch. 
Er überzeugte die Kontrahenten, die erste 
„große Koalition“ Afrikas zu bilden. Bis heute 
werden die Bewältigung des Konfliktes und der 
Versöhnungsprozess von zahlreichen zivilen 
Organisationen und Grassroot-Initiativen beglei-
tet. 
Ein weiteres etwas anders gelagertes Beispiel 
sind die Bemühungen der internationalen Ge-
meinschaft nach dem Wirbelsturm Nargis in 
Myanmar. Die Weigerung der Militärregierung 
von Myanmar, angesichts der durch den Wir-
belsturm Nargis ausgelösten humanitären Ka-
tastrophe ausländische Hilfskräfte im Land 
arbeiten zu lassen, führte zahlreiche Politiker 
zu der Forderung, eine Durchsetzung von hu-
manitärer Hilfe notfalls unter Einsatz von mili-
tärischem Zwang zu erreichen. Spekuliert wur-
de über die Möglichkeit einer von den USA 
geführten Intervention in das Irrawaddy-Delta. 
Schließlich zeigte sich jedoch, dass diplomati-
scher Druck und die gezielte Arbeit mit lokalen 
Organisationen viel erreichen konnten, um das 
Leid der Bevölkerung zu lindern. Die Regierung 
von Myanmar öffnete sich unter dem Druck der 
Öffentlichkeit immer weiter, so dass die aus-
ländische Hilfe bald über die im Land arbei-
tenden ASEAN Staaten koordiniert werden 
konnten. NGOs, die wie die Welthungerhilfe 
schon seit langem in Myanmar arbeiten, konn-
ten die Hilfe über lokale Partnerorganisationen 
in die betroffenen Regionen bringen.  
 
Im Ansatz gut Im Ansatz gut Im Ansatz gut Im Ansatz gut ----    in der Ausführung mangelhaftin der Ausführung mangelhaftin der Ausführung mangelhaftin der Ausführung mangelhaft 
So wichtig der Ausbau der zivilen Krisenpräven-
tion ist, so wichtig ist auch eine Nachbesserung 
bei der Umsetzung des Aktionsplans. Neben 
dem eigens gegründeten Beirat kommentieren 
zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen seit 
seinem Entstehen die Fortschritte und Proble-
me bei der Umsetzung. Sie machen deutlich: 
Es ist noch viel zu tun, bis die Bundesregierung 
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über ein kohärentes und ressortübergreifendes 
Instrument zur zivilen Krisenprävention verfügt, 
das allen beteiligten Akteuren gerecht wird. 
Leider besitzt der Aktionsplan in der Regie-
rungskoalition einen niedrigen Stellenwert. 
Zahlreiche zivilgesellschaftliche Bündnisse -
darunter der Beirat, das Forum Menschenrech-
te und der Bund für soziale Verteidigung - ha-
ben kritisiert, dass der Aktionsplan in den Mi-
nisterien nicht hoch genug „aufgehängt“ ist 
und dass der Krisenbeauftragte der Bundesre-
gierung öffentlich kaum sichtbar ist. Der Res-
sortkreis, der für die Koordinierung der Aktivitä-
ten zuständig ist, gilt als schwach und wenig 
durchsetzungsfähig. Er verfügt kaum über eige-
ne Mittel. Um wirkliche Durchschlagkraft zu 
entfalten, müsste die institutionelle Veranke-
rung verändert werden – etwa durch eine besse-
re Anbindung an die Leitungsebene und indem 
mehr Mittel direkt in die Verantwortung des 
Ressortkreises gestellt werden. 
Ein weiteres Defizit ist die schlechte Sichtbar-
keit des Aktionsplans. Prävention ist in jeder 
Hinsicht ein Thema, das nur schwierig „ver-
marktbar“ ist. Anders als nach dem Ausbruch 
einer Katastrophe oder gewalttätiger Auseinan-
dersetzungen, sind das Medieninteresse und 
die öffentliche Anteilnahme gering. Bei den 
meisten gewaltpräventiven Aktivitäten handelt 
es sich um wenig „spektakuläre“ Maßnahmen. 
Auf diesen Aspekt und die Bedeutung öffentli-
cher Unterstützung hat auch der Ressortkreis 
selbst hingewiesen - allerdings ohne eigene 
Konsequenzen zu ziehen. Von einer professio-
nellen Kommunikationsstrategie, die der Beirat 
Zivile Krisenprävention schon lange fordert, ist 
bisher nur wenig erkennbar. Diese sollte aber 
im Sinne einer besseren Vermittelbarkeit des 
Themas unbedingt angestrebt werden. Dass 
auch Prävention öffentlichkeitswirksam aufbe-
reitet werden kann, zeigt der Gesundheitsbe-
reich. Hier sind Präventionskampagnen durch-
aus erfolgreich.  
Schließlich stellt das zentrale Anliegen der 
engeren Verzahnung von militärischen und 
zivilen Instrumenten, das im 3. Umsetzungsbe-
richt zum Aktionsplan betont wird, viele zivilge-
sellschaftliche Organisationen vor große Prob-
leme. Wurde noch im Aktionsplan selbst formu-
liert, dass „die Schnittstellen der zivilen und 
militärischen Krisenprävention“ zu berücksich-
tigen seien, wird der Aktionsplan jetzt dem 
Ansatz der „vernetzten Sicherheit“ untergeord-
net. Besonders befremdlich ist, dass die „Pro-
vincial Reconstruction Teams“ in Afghanistan 
als Musterbeispiel für diese Verzahnung ange-
führt werden. Denn gerade in Afghanistan droht 
dieser Ansatz derzeit kläglich zu scheitern. Die 
zahlreichen von humanitären Organisationen 

immer wieder angesprochenen Bedenken ge-
genüber dem Ansatz der „vernetzten Sicher-
heit“– etwa für die in Konfliktsituationen not-
wendige Neutralität humanitärer Hilfe und die 
Sicherheit der Mitarbeiter – werden darüber 
hinaus vollkommen ausgeblendet. Gleichzeitig 
stellt sich im Hinblick auf die Kooperation mit 
Organisationen, die hauptsächlich konfliktprä-
ventiv arbeiten, die Frage, ob eine engere Zu-
sammenarbeit tatsächlich die immensen Prob-
leme lösen könnte, die sich beispielsweise in 
Afghanistan im Rahmen des internationalen 
Einsatzes ergeben. Die Vermutung liegt nahe, 
dass es sich hier um eine Scheindiskussion 
handelt, bei der es in Wirklichkeit darum geht, 
mit Hilfe von nicht-staatlicher Entwicklungszu-
sammenarbeit die „Herzen und Köpfe“ der 
Bevölkerung in Konfliktländern zu gewinnen. 
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